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Hygienekonzept Schützenfest Niederalbertsdorf vom 27.08. -
29.08.2021 für eine Inzidenz bis 35 
 
Veranstalter: 
Schützenverein Niederalbertsdorf 
Dorfstraße 121 
08428 Langenbernsdorf  
 
 
Sicherheitsdienst: 
BBS Security-Service 
Langer Weg 25 
07356 Bad Lobenstein 
 
 
Der Veranstalter verpflichtet sich in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst die 
geltenden Hygiene Vorschriften zur Bekämpfung des Coronavirus SARS_CoV-2 
einzuhalten und geltende Bestimmungen umzusetzen. 
Das Veranstaltungsgelände ist komplett mit einer HERAS Zaunanlage umfriedet und nur 
über einen Ein / Ausgang zu betreten, welcher als Einbahnstraße aufgebaut ist. 
 
Das Gelände umfasst ca. 2500qm Freifläche mit Verkaufsständen und einem Zelt von 
450qm, welches an allen Seiten großflächig geöffnet ist, um eine Aerosolbelastung zu 
vermeiden. Zudem verfügt das Zelt über eine eigene Abluftanlage in den Giebeln, 
wodurch ein permanenter Luftaustausch gewährleistet ist. 
Die maximal gleichzeitige Besucherzahl auf dem Festgelände ist auf max. 999 PAX 
begrenzt und wird über den Sicherheitsdienst am Ein/Ausgang geregelt. 
Die Registrierung der Gäste erfolgt über die LUCA APP. 
 
Personen welche sichtlich alkoholisiert sind und/oder respiratorische 
Krankheitssymptome aufweisen wird der Zutritt verwehrt. 
Gäste, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, wird im Rahmen 
des Hausrechtes der Zutritt verwehrt oder von der Veranstaltung ausgeschlossen.  
An allen Eingängen werden deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form auf die 
einzuhaltenden Hygiene Standards und Zugangsbeschränkungen angebracht. 
Alle Personen müssen sich vor Besuch der Veranstaltung im Eingangsbereich die Hände 
desinfizieren. Hierzu befinden sich Spender links und rechts am Einlass. Weitere 
Spender stehen im Bereich der Toilettenanlage, sowie an den Verkaufsständen des 
Vereins und sind immer frei zugänglich.  
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Am Einlass wird durch den Sicherheitsdienst eine kontaktlose Temperaturmessung bei 
jedem Besucher vorgenommen, sollte diese über 37,5 liegen wird dem Gast der Besuch 
der Veranstaltung verwehrt. (erhöhte Temperatur kann ein Anzeichen einer CoViD 19 
Erkrankung sein)  
Im Festzelt gilt das Tragen einer geeigneten medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Am 
eigenen Platz besteht keine Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes. Die Einhaltung der „Maskenpflicht“ im Festzelt wird durch den 
Sicherheitsdienst gewährleistet. 
 
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35, entfällt die tagesaktuelle Testpflicht der 
Besucher.                                                                                                                                                          
 
Externe Händler werden über das Hygienekonzept unterrichtet und müssen selbst über 
ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten verfügen. Die Einhaltung dieser Bestimmung 
wird über ein vom Verein bestimmtes Mitglied überprüft und dokumentiert.  
 
Eine Bewirtung wird unter den Vorgaben der Gastronomie (Der Verzehr von Speisen 
oder Getränken erfolgt Ausschließlich an Tischen, Bar- und Thekenbereiche können für 
den Verkauf und die Abgabe von Speisen und Getränken geöffnet werden; für den 
Verbleib von Gästen sind diese jedoch geschlossen) erfolgen. 
Buffet ist nicht angeboten. 
Gläser, Teller und Besteck wird vor Ort mit einer dafür geeigneten Spülmaschine und 
einem Spül/Desinfektionsmittel gereinigt.  
Theke/Ablagen: 
Flächendesinfektion in kurzen Intervallen 
Rats/Losbude: 
Desinfektion nach Benutzung 
Fahrgeschäfte: 
Desinfektion nach Benutzung 
+ An allen Verkaufsständen werden Markierungen für einen Personenmindestabstand 
von 1,5 Metern angebracht und gut sichtbar als „Einbahnstraße“ aufgebaut.  
+ Die Vermeidung von Warteschlangen und Ansammlungen wird durch den Veranstalter 
und den Sicherheitsdienst gewährleistet. 
+ Zum Schutz vor Aerosolaustausch an den Verkaufsständen wird ein Thekenaufsatz 
Acrylglas mit Aerosol-Schutzkante angebracht. 
+ Bei Biertischen ist auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
unterschiedlichen Tischen zu achten. Der Mindestabstand kann unterschritten werden, 
sofern die Personen nicht von der geltenden Kontaktbeschränkung erfasst sind. 
 
 
Sportarten und andere Tätigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu 
verstärktem Aerosolausstoß führen sind erlaubt, sofern ein Abstand zu anderen 
Personen von 3 m eingehalten wird. 
 
Der Verleih von Material, welches am Körper getragen wird ist untersagt, sofern nicht für 
ausreichend Desinfektion bzw. Reinigung gesorgt ist. 
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Kontaktflächen werden regelmäßig mit einem Flächendesinfektionsmittel (Sanosil S003 
(EG) Nr. 1272/2008) desinfiziert. 
Händedesinfektionsmittel: PuraDES – TetraMAN B  
 
Für den Toiletten/Sanitär Bereich wird eine Reinigungskraft bereitgestellt um 
sicherzustellen, dass immer genügend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden 
sind und um in kurzen Intervallen die Anlagen zu reinigen / desinfizieren. 
Ein Reinigungs- und Desinfektionsnachweis hängt im Eingangsbereich der einzelnen 
Anlagen aus. 
Entsprechend der Größe des Toilettenraumes wird die Personenanzahl begrenzt und 
einzelne Toiletten oder Pissoirs   gesperrt. Es werden Hinweise angebracht, wie viele 
Personen maximal in den Sanitärräumen zulässig sind. 
 
Es wird angestrebt, die Angestellten und externen Mitarbeiter*innen täglich mittels PoC-
Antigen- Schnelltest in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen, soweit 
keine hinreichende Immunisierung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus besteht (§ 
15 Absatz 4 Corona-BekämpfVO; Nachweis durch Impfnachweis oder Genesenen 
Nachweis gemäß § 2 Nummer 3 und 5 SchAusnahmV). Zur Dokumentation liegt die 
aktuell geltende Coronavirus-Testverordnung-TestVO- zu Grunde. 
Das eingesetzte Personal wird täglich in Bezug auf die Einhaltung der Hygieneregeln 
während der Corona-Pandemie informiert.  
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
Matthias Baraniak 
1.Vorsitzender 


